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Zitat von try

Ob das nun bedeutet, dass ich statt Mutterschaftsgeld direkt Elterngeld beziehen
kann/werde, ist mir allerdings immer noch nicht ganz klar.

Na klar kannst du das gleich ab Geburt beziehen.

Zitat von coco77

hallo,

ich weiß nicht genau wie das mit der vorzeitigen beendigung der beurlaubung aus
familären gründen ist, aber ich konnte (und das war damals 2012 ganz neu) meine
elternzeit vorzeitig beenden, um in den mutterschutz zu gehen (das waren für mich
dann 14 wochen volle besoldung (anstatt elterngeld).
das habe ich natürlich gemacht.
ich hatte von dem urteil damals in der vbe zeitung gelesen, da man nicht schlechter
gestellt werden darf.
ich würde da genau nachfragen (wenn du in einer gewerkschaft bist direkt dort).
für mich hatte das damals alles vorteile.. denn eltermgeld unterliegt schließlich der
steuerprogression.

Elternzeit darf vorzeitig beendet werden, um in Mutterschutz zu gehen

lg

Das ist ja noch etwas anderes, bei Elternzeit geht das als Angestellter und in einigen
Bundesländern als Beamter. Aber das hängt genauso wie die Zahlung vom Mutterschaftsgeld
vom BUndesland und der entsprechenden Regelung ab.
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